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Antrag auf Änderung des § 14 Nr. 9 der Anlage 1 (Ligaspielbetrieb) 
zur Sportordnung durch die Landesdelegiertenversammlung am  

24. Februar 2019 
 

 

Die Geest-Bouler im SV Germania Breklum von 1920 e.V. beantragen den § 14 Nr. 9 

(Auf- und Abstieg/Relegation) der Anlage 1 (Ligaspielbetrieb) zur Sportordnung wie 

folgt zu ändern: 

9 Bei einem Bundesligaabstieg einer Mannschaft des PV Nord aus der 

Bundesliga und keinem Bundesligaaufstieg einer Mannschaft des PV 

Nord, wird in der Nordliga mit neun oder mehr Mannschaften gespielt. 

Die Landesdelegiertenversammlung 2019 möge dazu ferner beschließen: 

Die Relegationsspiele des PV Nord vom 29. September 2019 werden 

annulliert.  

Für den Abstieg in die Ligen 2019 sind die Platzierungen am Ende der 

Ligasaison 2018 maßgebend. Es gelten die Bestimmungen des § 14 

Nr. 2, 4 und 6 der Anlage 1 zur Sportordnung. 

Für den Aufstieg in die Ligen 2019 sind ebenfalls die Platzierungen am 

Ende der Ligasaison 2018 maßgebend. Es gelten die Bestimmungen 

des § 14 Nr. 3, 5 und 7 der Anlage 1 zur Sportordnung. 

 

 

Breklum, 06. Dezember 2018 
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Die beschlossene Änderung des § 14 Nr. 9 der Anlage 1 zur Sportord-

nung tritt mit Beschluss der Landesdelegiertenversammlung (LDV) 

vom 24. Februar 2019 ab sofort in Kraft und gilt bereits für die Ligasai-

son 2019. 

 

Begründung: 

In § 14 Nr. 2, 4 und 6 der Anlage 1 (Ligaspielbetrieb) zur Sportordnung wird bestimmt, 

welche Mannschaften aus den jeweiligen Ligen in die darunter spielende Liga abstei-

gen. 

In § 14 Nr. 3, 5 und 7 der Anlage 1 (Ligaspielbetrieb) zur Sportordnung wird bestimmt, 

welche Mannschaften in höhere Ligen aufsteigen.  

In beiden Fällen Abstieg und Aufstieg ist die Zielrichtung der Sportordnung (Anlage 1 

Ligaspielbetrieb) eindeutig:  

Wer am Ende der Ligasaison als Mannschaft auf einem Abstiegsplatz 

steht, der steigt nach § 14 Nr. 2, 4 und 6 auch ab und wer am Ende der 

Saison Meister einer Liga ist oder auf einem Aufstiegsplatz steht, der 

steigt nach § 14 Nr. 3, 5 oder 7 auch auf!  

Und dies, ohne WENN und ABER! 

Absteiger aus den verschiedenen Ligen sind danach die Mannschaften, die sich am 

Saisonende auf einem Abstiegsplatz befinden. Und nur die! 

Aufsteiger in die nächsthöhere Liga sind danach aus allen Ligen und Ligastaffeln 

die Meister (Tabellenersten) und aus der Verbandsliga und ggf. auch aus den Regio-

nalligen (je nach Anzahl der Ligastaffeln) auch noch der Tabellenzweite. 

Dieses System, der Aufstieg der Tabellenersten, also der Meister in den verschiede-

nen Ligen, wird jedoch durch die bestehende Vorschrift des § 14 Nr. 9 in der z.Z. be-

stehenden Fassung in rechtsunwirksamer Weise ausgehebelt.  

Die zu spielende Relegation nach § 14 Nr. 9 bestimmt nämlich entgegen der vorange-

henden Bestimmungen des § 14 Nr. 3, 5 und 7, dass sich z.B. die Meister aus den 

Regionalligen gegenseitig eliminieren müssen und Mannschaften, die nicht auf einem 

Abstiegsplatz stehen, doch noch nach dem Motto absteigen können: „Klassenerhalt 

durch sportliche Leistung in den Ligaspielen geschafft! Und nun doch kein Klassener-

halt!“ Diese Regelung ist daher weder sportlich fair, noch  - rein rechtlich betrachtet -  

haltbar. 

Außerdem wird dadurch den Spielern die Motivation, Meister in einer Liga zu werden, 

und dann doch nicht in die nächsthöhere Liga aufzusteigen, genommen. Gleiches gilt 

für die Spieler, die mit viel sportlichem Kampfgeist gerade noch einen Abstiegsplatz in 

einer Liga vermeiden konnten und nun, verursacht durch den Abstieg einer Mann-

schaft aus der Bundesliga in die Nordliga, sich doch noch einer Relegation quer durch 

alle vier Ligen stellen und dadurch ggf. doch noch absteigen müssen. 

 



- 3 - 
 

"Die Geest-Bouler" im SV Germania Breklum e.V. – Manfred Habenicht - Dingstedter Weg 16 - 25821 Breklum 
Telefon 04671-932044 – Mobil 0162-9320148 

eMail info@geest-bouler.de – Internet www.geest-bouler.de  
Bankverbindungen: SV Germania Breklum e.V. – Boulesparte 

VR-Bank Niebüll – IBAN DE84 2176 3542 0002 7036 70 – BIC GENODEF1BDS 

 

In § 14 Nr. 9 wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass durch dessen Bestimmung 

die vorher stehenden und daher auch vorrangigen Regelungen des § 14 Nr. 2 bis 7 

außer Kraft gesetzt werden. Auch allein deshalb ist die Relegationsregelung nach § 

14 Nr. 9 in der z.Z. geltenden Fassung unwirksam. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Manfred Habenicht 

Geest-Bouler Breklum 


